
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CHORUS Clean Energy AG, 
München 

- WKN A12UL5 / ISIN DE000A12UL56 - 
 

Ordentliche Hauptversammlung 
am Mittwoch, den 22. Juni 2016, 10:00 Uhr 

in der Alten Kongresshalle, Theresienhöhe 15 in 80339 München 
 
 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß §§ 203 Abs. 1, 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

Zu den Punkten 6 und 7 der Tagesordnung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die bisherigen 

genehmigten Kapitalia aufzuheben und durch das neue Genehmigte Kapital 2016 zu ersetzen. 

Der Vorstand hat gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die 

Gründe für die in Punkt 7 der Tagesordnung vorgeschlagene Ermächtigung zum Ausschluss des 

Bezugsrechts erstattet. Vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung ist der Bericht über die 

Internetseite der Gesellschaft www.chorus.de/investor-relations/hauptversammlung zugänglich und wird 

in der Hauptversammlung ausliegen. Auf Verlangen wird dieser Bericht jedem Aktionär unverzüglich und 

kostenlos übersandt.  

Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 

„Die derzeitigen Ermächtigungen im Rahmen von genehmigten Kapitalia schöpfen die zulässigen 

Möglichkeiten nicht aus. Um der Gesellschaft eine schnelle und flexible Reaktionsmöglichkeit auf 

Marktgegebenheiten und Finanzierungsbedarf durch sowohl Barkapitalerhöhungen als auch 

Sachkapitalerhöhungen zu ermöglichen, soll die Verwaltung der Gesellschaft durch Aufhebung der 

bestehenden genehmigten Kapitalia aufschiebend bedingt durch das Wirksamwerden des neuen 

genehmigten Kapitals und die Schaffung einer neuen Ermächtigung über die volle mögliche Summe 

ermächtigt werden, das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien zu erhöhen. 

Dazu soll das Genehmigte Kapital 2016 bis zu einer Höhe von EUR 13.852.475, was 50 % des aktuellen 

Grundkapitals entspricht, geschaffen werden. Das Genehmigte Kapital 2016 ermächtigt den Vorstand 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 

13.852.475 gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien zu erhöhen. Die Ermächtigungen sollen jeweils bis 21. Juni 2021 gewährt werden. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2016 soll 

die Gesellschaft in die Lage versetzen, kurzfristig auf auftretende Finanzierungserfordernisse und 

Marktgelegenheiten reagieren zu können. 

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016 haben die Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht. 

Dieses kann auch dadurch gewährt werden, dass die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 5 AktG von einem 



 
 
 
 
 

Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen 

Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten 

(mittelbares Bezugsrecht). Das Bezugsrecht kann jedoch vom Vorstand mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats in bestimmten Fällen bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016 ausgeschlossen 

werden: 

Der Vorstand soll gemäß §§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ermächtigt sein, das Bezugsrecht mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, wenn die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

gegen Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis der bereits 

börsennotierten Aktien nicht wesentlich unterschreitet und der anteilige Betrag der nach § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien am Grundkapital zehn von 

Hundert (10 %) des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Eintragung der Ermächtigung in das 

Handelsregister und zum jeweiligen Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung nicht übersteigt. Aktien, 

die zur Bedienung von Anleihen mit Wandel- oder Optionsrechten oder Wandelverpflichtungen dienen, 

sind auf die 10 %-Grenze anzurechnen, wenn diese Anleihen unter Ausschluss der 

Aktionärsbezugsrechte entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während des Berechtigungszeitraums 

ausgegeben wurden. Auf die 10 %-Grenze sind eigene Aktien anzurechnen, die von der Gesellschaft 

gegebenenfalls während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 

oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert worden sind. Dieser Bezugsrechtsausschluss ist 

notwendig, wenn neue Aktien schnell platziert werden sollen, um ein günstiges Marktumfeld zu nutzen. 

Die Interessen der Aktionäre werden dadurch gewahrt, dass die neuen Aktien nicht wesentlich unter 

Marktwert ausgegeben werden. Eine nennenswerte wirtschaftliche Verwässerung des Werts der Aktien 

wird hierdurch vermieden. Die Anrechnung anderweitig ausgegebener Aktien in den genannten Fällen 

erfolgt im Interesse der Aktionäre an einer möglichst geringen Verwässerung ihrer Beteiligung.  

Das Bezugsrecht der Aktionäre soll ferner bei Ausgabe von Aktien gegen Erbringung von Sacheinlagen, 

insbesondere um die neuen Aktien Dritten beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 

Beteiligungen an Unternehmen anbieten zu können, ausgeschlossen werden können. Damit wird die 

Gesellschaft in die Lage versetzt, in geeigneten Einzelfällen die genannten Erwerbe durch Ausgabe 

neuer Aktien liquiditätsschonend zu finanzieren. Die Gesellschaft hat damit ein Instrument, eventuelle 

Akquisitionsmöglichkeiten unter Zuhilfenahme flexibler Finanzierungsmöglichkeiten zu realisieren. Die 

Möglichkeit, rasch und erfolgreich auf entsprechende vorteilhafte Angebote oder sich bietende 

Gelegenheiten reagieren zu können, dient dabei auch dem Erhalt und der Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft. Da die Ausgabe neuer Aktien in den vorgenannten Fällen häufig 

kurzfristig erfolgen muss, kann diese aus Kosten- und Praktikabilitätsgründen nicht unmittelbar durch die 

einmal jährlich stattfindende ordentliche Hauptversammlung beschlossen werden. Der Gesellschaft 

erwächst dadurch kein Nachteil, da die Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlage voraussetzt, dass der 

Wert der Sacheinlage in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Aktien steht. Der Vorstand wird 

bei der Festlegung der Bewertungsrelation sicherstellen, dass die Interessen der Gesellschaft und ihrer 

Aktionäre angemessen gewahrt bleiben und ein angemessener Ausgabebetrag für die neuen Aktien 

erzielt wird. 

Das Bezugsrecht für das Genehmigte Kapital 2016 soll für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden 

können. Damit soll die Abwicklung einer Emission mit einem grundsätzlichen Bezugsrecht der Aktionäre 

erleichtert werden. Spitzenbeträge können sich aus dem jeweiligen Emissionsvolumen und der 

Notwendigkeit eines handhabbaren Bezugsverhältnisses ergeben. Der Wert solcher Spitzenbeträge ist 

für den einzelnen Aktionär in der Regel gering, während der Aufwand für die Emission ohne einen 



 
 
 
 
 

solchen Ausschluss deutlich höher ist. Auch der mögliche Verwässerungseffekt ist wegen der 

Beschränkung auf Spitzenbeträge zu vernachlässigen. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der 

Aktionäre ausgeschlossenen Aktien werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der Ausschluss 

des Bezugsrechts dient daher der Praktikabilität und der erleichterten Durchführung einer Emission. 

Das Bezugsrecht soll ausgeschlossen werden können, soweit es erforderlich ist, um Inhabern von 

Wandel- oder Optionsrechten bezogen auf Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder deren 

nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben werden, ein Bezugsrecht zu gewähren. Solche 

Schuldverschreibungen haben zur erleichterten Platzierung am Kapitalmarkt regelmäßig einen 

Verwässerungsschutz, der vorsieht, dass den Inhabern bei nachfolgenden Aktienemissionen ein 

Bezugsrecht auf neue Aktien eingeräumt werden kann, wie es Aktionären zusteht. Sie werden damit so 

gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. Um die Schuldverschreibungen mit einem solchen 

Verwässerungsschutz ausstatten zu können, muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien 

ausgeschlossen werden. Das dient der leichteren Platzierung der Schuldverschreibungen und damit den 

Interessen der Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur der Gesellschaft. 

Der Vorstand wird ermächtigt, die näheren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhungen mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. Im Fall der Ausnutzung einer der vorgeschlagenen 

Ermächtigungen wird der Vorstand der nächsten Hauptversammlung darüber berichten.“ 

 

München, im Mai 2016 

 

CHORUS Clean Energy AG 


